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Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Ab-
satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 4a des Gesetzes vom 21. Dezem-
ber 2020 (BGBl. I S. 3136) geändert worden ist, verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der Zweiten  

SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Zweite SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverord-

nung vom 4. März 2021 (GVBl. S. 198), die durch Verordnung vom  
23. März 2021 (GVBl. S. 306) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 6a wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 6b  Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion 

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2“.
b) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eigefügt:

„§ 7a Arbeitsstätten“.
2. § 1 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Eine medizinische Gesichtsmaske im Sinne dieser Ver-
ordnung ist eine aus speziellen Materialien hergestellte Schutz-
maske, die den Anforderungen der europäischen Norm EN 
14683:2019+AC:2019 (sogenannte OP-Masken) oder den An-
forderungen der europäischen Norm EN 149:2001+A1:2009 für 
FFP2-Masken oder vergleichbaren Schutzstandards (zum Bei-
spiel Masken des Typs KN95, N95, KF94) entspricht, wobei die 
Maske jedenfalls nicht über ein Ausatemventil verfügen darf. 
Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.“

3. § 2 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Jede Person ist angehalten, sich vor einer privaten oder anderen 
Veranstaltung mittels Point-of-Care (PoC)-Antigen-Schnelltests, 
einschließlich solcher zur Selbstanwendung, über das Nichtvor-
liegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
vergewissern und während jeglichem Kontakt mit anderen Per-
sonen als den in § 2 Absatz 2 genannten eine medizinische Ge-
sichtsmaske zu tragen.“

4.  § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4 
Medizinische Gesichtsmaske und Mund-Nasen-Bedeckung
(1) Eine medizinische Gesichtsmaske ist in geschlossenen 

Räumen zu tragen
1. von nicht fahrzeugführendem Personal bei der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel einschließlich der Bahnhöfe, 
Flughäfen und Fährterminals sowie sonstiger Fahrzeuge mit 
wechselnden Fahrgästen,

2. in sonstigen Fahrzeugen von nicht fahrzeugführenden Per-
sonen, sofern die Nutzung des Fahrzeugs nicht ausschließ-
lich mit den in § 2 Absatz 2 genannten Personen erfolgt,

3. von Personal in Einzelhandelsgeschäften aller Art und Ein-
kaufszentren (Malls) sowie in Handwerks-, Dienstleistungs- 
und anderen Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr,

4. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an religiös-kulti-
schen Veranstaltungen im Sinne des Artikel 4 des Grundge-
setzes und Artikel 29 Absatz 1 der Verfassung von Berlin,
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5. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von 
Personal unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizi-
nische Behandlung dem nicht entgegensteht,

6. in Gaststätten von Personal mit Gästekontakt und Gästen,
7. in gedeckten Sportanlagen einschließlich Hallenbädern und 

ähnlichen der Sportausübung dienenden Räumen, außer 
während der Sportausübung,

8. von Beschäftigten und Besucherinnen und Besuchern in 
Büro- und Verwaltungsgebäuden, es sei denn, sie halten sich 
an einem festen Platz auf oder können den Mindestabstand 
von 1,5 Metern einhalten,

9. in Aufzügen,
10. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 

in geschlossenen Räumen und
11. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 10 genannten 

Anlässe hinaus in einem bereichsspezifischen Hygienerah-
menkonzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von 
§ 25 erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist.

(2) Eine FFP2-Maske ist in geschlossenen Räumen zu tragen
1. von Fahrgästen bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmit-

tel einschließlich der Bahnhöfe, Flughäfen und Fährtermi-
nals sowie sonstiger Fahrzeuge mit wechselnden Fahrgäs-
ten,

2. in Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen von 
Patientinnen und Patienten sowie ihren Begleitpersonen 
unter der Voraussetzung, dass die jeweilige medizinische 
Behandlung dem nicht entgegensteht,

3. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen von Besuche-
rinnen und Besuchern sowie von Patientinnen und Patienten 
beziehungsweise Bewohnerinnen und Bewohnern, sofern 
sie sich außerhalb ihres Zimmers aufhalten oder Besuch 
empfangen,

4. von Kundinnen und Kunden in Einzelhandelsgeschäften al-
ler Art und Einkaufszentren (Malls) sowie in Handwerks-, 
Dienstleistungs- und anderen Gewerbebetrieben mit Publi-
kumsverkehr,

5. von Besucherinnen und Besuchern in Bibliotheken und 
Archiven,

6. in der beruflichen Bildung und der allgemeinen Erwachse-
nenbildung,

7. von Besucherinnen und Besuchern in kulturellen Einrich-
tungen und Freizeiteinrichtungen und

8. soweit dies über die in den Nummern 1 bis 7 genannten An-
lässe hinaus in einem bereichsspezifischen Hygienerahmen-
konzept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 
erlassenen Rechtsverordnung bestimmt ist.

(3) Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien zu tragen
1. im öffentlichen Raum

a) auf Märkten,
b) in Warteschlangen,
c) auf Bahnsteigen und an Haltestellen,
d) in den in der Anlage zu dieser Verordnung genannten 

Bereichen in der Zeit von 6 Uhr bis 24 Uhr und
e) in den Außenbereichen von kulturellen Einrichtungen 

und Freizeiteinrichtungen;
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Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung vornimmt und 
dieser nach korrekter Durchführung ein negatives Test-
ergebnis zeigt („erweiterte Einlasskontrolle“),

3. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder 
ihm beauftragten Personen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein tagesaktuelles 
negatives Testergebnis eines Point-of-Care (PoC)-Anti-
gen-Tests oder Selbsttests auf eine Infektion mit dem Coro-
navirus SARS-CoV-2 vorlegt, oder

4. der oder dem jeweils Verantwortlichen oder von ihr oder 
ihm beauftragten Personen eine schriftliche oder elektroni-
sche Bescheinigung gemäß Absatz 2 über ein negatives 
Testergebnis eines aktuellen PCR-Tests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2, das nicht älter als  
24 Stunden ist, vorlegt.

Im Fall des Satzes 1 Nummer 1 und 2 besteht ein Anspruch 
gegen die oder den jeweils Verantwortlichen oder die von ihr 
oder ihm beauftragten Personen, eine Bescheinigung über das 
Testergebnis auszustellen. Die Durchführung der Testung ist in 
der Anwesenheitsdokumentation nach § 5 zu vermerken, soweit 
diese nicht unter Nutzung digitaler Anwendungen geführt wird, 
die die Einhaltung dieser Bestimmung durch den Verantwortli-
chen technisch nicht zulassen.

(2) Die Bescheinigung über ein negatives Testergebnis eines 
aktuellen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Tests, einschließlich sol-
cher zur Selbstanwendung, oder PCR-Tests auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 muss mindestens das Datum 
und die Uhrzeit der Durchführung des Tests, den Namen der ge-
testeten Person und die Stelle erkennen lassen, welche den Test 
durchgeführt hat. Die Bescheinigung soll im Übrigen dem von 
der für Gesundheit zuständigen Senatsverwaltung zur Verfü-
gung gestellten Muster entsprechen. Die Bescheinigung im Sin-
ne von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 in Bezug auf einen 
Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine Infektion mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 zur Selbstanwendung darf nur von 
einer durch die jeweiligen Verantwortlichen hierzu beauftragten 
und hierfür geschulten Person ausgestellt werden.“

7. Nach § 7 wird folgender neuer § 7a eingefügt:

„§ 7a 
Arbeitsstätten

(1) Gewerbliche und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber haben dafür Sorge zu tragen, dass im Falle von Büro-
arbeitsplätzen höchstens 50 Prozent der eingerichteten Büro-
arbeitsplätze in einer Arbeitsstätte gemäß § 1 Absatz 1 der 
Arbeitsstättenverordnung vom 12. August 2004 (BGBl. I 
S. 2179), die zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2020 (BGBl. I S. 3334) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung zeitgleich genutzt werden.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Büroarbeitsplätze, die 
aus Gründen des mit der Tätigkeit verbundenen Kunden- oder 
Patientenkontaktes, der Entgegennahme von Notrufen oder 
Störfällen, zur Überwachung betrieblicher Anlagen, für das 
Funktionieren der Rechtspflege, des Justizvollzugs, der Kern-
aufgaben öffentlicher Verwaltung sowie für die Berufsausbil-
dung nach § 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) eine Prä-
senz in der Arbeitsstätte zwingend erfordern.“

8. Dem § 9 wird folgender Absatz 10 angefügt:
„(10) An Veranstaltungen im Sinne von Absatz 2 und Absatz 3 

Nummer 4 bis 6 mit mehr als fünf zeitgleich anwesenden Perso-
nen dürfen nur Personen teilnehmen, die im Sinne von § 6b ne-
gativ getestet sind.“

9. Dem § 10 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) An Versammlungen in geschlossenen Räumen mit mehr 

als fünf zeitgleich anwesenden Personen dürfen nur Personen 
teilnehmen, die im Sinne von § 6b negativ getestet sind.“

dies gilt nicht während der Nutzung von Fahrzeugen außer-
halb von Fußgängerbereichen; für die Nutzung geschlosse-
ner Fahrzeuge gilt Absatz 1 Nummer 1 und 2 sowie Absatz 2 
Nummer 1, und

2. von Teilnehmerinnen und Teilnehmern an Versammlungen 
unter freiem Himmel nach Maßgabe des § 10 Absatz 2.

Jede Person ist darüber hinaus angehalten, eine Mund-Na-
sen-Bedeckung im Freien an Orten zu tragen, an denen der Min-
destabstand nach § 3 Absatz 1 Satz 1 in der Regel nicht eingehal-
ten werden kann, insbesondere in Einkaufsstraßen und anderen 
belebten Straßen und Plätzen.

(4) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
oder einer medizinischen Gesichtsmaske einschließlich einer 
FFP2-Maske gilt nicht
1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr,
2. für Personen, die ärztlich bescheinigt auf Grund einer ge-

sundheitlichen Beeinträchtigung, einer ärztlich bescheinig-
ten chronischen Erkrankung oder einer Behinderung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung oder medizinische Gesichtsmaske 
tragen können,

3. für Personen, bei denen durch andere Vorrichtungen, die im 
Fall der Pflicht nach den Absätzen 1 und 2 mindestens die 
Anforderungen nach § 1 Absatz 6, im Fall der Pflicht nach 
Absatz 3 die Anforderungen nach § 1 Absatz 5 erfüllen, die 
Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpf-
chenpartikel und Aerosole bewirkt wird,

4. für gehörlose und schwerhörige Menschen und Personen, 
die mit diesen kommunizieren, sowie ihre Begleitpersonen,

5. für Kundinnen und Kunden in Handwerks- und Dienstleis-
tungsbetrieben im Bereich der Körperpflege für die Dauer 
einer Dienstleistung, bei der von den Kundinnen und Kun-
den nicht dauerhaft eine medizinische Gesichtsmaske getra-
gen werden kann (gesichtsnahe Dienstleistungen), oder

6. soweit in einem bereichsspezifischen Hygienerahmenkon-
zept nach § 6 Absatz 3 oder einer auf Grund von § 25 erlas-
senen Rechtsverordnung weitere Ausnahmen vorgesehen 
sind.“

5. § 6a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die an ihrem 
Arbeitsplatz präsent sind, zweimal pro Woche ein Angebot 
über eine kostenlose Testung in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care 
(PoC)-Antigen-Tests, einschließlich solchen zur Selbstan-
wendung unter Aufsicht, zu unterbreiten und diese Testun-
gen zu organisieren.“

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz vorangestellt:
„Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, auf 
Wunsch eine Bescheinigung über das Testergebnis auszu-
stellen, § 6b Absatz 2 gilt entsprechend.“

6. Nach § 6a wird folgender neuer § 6b eingefügt:

„§ 6b 
Nachweis eines negativen Tests auf eine Infektion  

mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(1) Soweit nach dieser Verordnung vorgeschrieben ist, dass 

Personen negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 getestet sein müssen, ist diese Voraussetzung da-
durch zu erfüllen, dass die Person
1. vor Ort einen Point-of-Care (PoC)-Antigen-Test auf eine In-

fektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchführen 
lässt und dieser ein negatives Testergebnis zeigt („Teststelle 
vor Ort“),

2. unter der Aufsicht der oder des jeweils Verantwortlichen 
oder von ihr oder ihm beauftragten Personen einen Point-of-
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10. Dem § 13 Absatz 5 wird folgender Satz 2 angefügt:
„Ausgenommen vom Verbot nach Satz 1 ist Einzelunterricht für 
Personen, die im Jahr 2021 ein entsprechendes Studium aufneh-
men möchten, sich auf eine Prüfung in einem entsprechenden 
Fach vorbereiten möchten oder an entsprechenden nationalen 
oder internationalen Wettbewerben teilnehmen möchten.“

11. § 15 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Verkaufsstellen im Sinne des Berliner Ladenöffnungs-
gesetzes vom 14. November 2006 (GVBl. S. 1045), das zu-
letzt durch das Gesetz vom 13. Oktober 2010 (GVBl. S. 467) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung dürfen 
nur von Kundinnen und Kunden aufgesucht werden, die im 
Sinne von § 6b negativ getestet sind. Für die Öffnung nach 
Satz 1 gilt ein Richtwert von insgesamt höchstens einer 
Kundin oder einem Kunden pro 40 Quadratme tern Ver-
kaufsfläche, eine elektronische Kontaktnachverfolgung ist 
sicherzustellen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den Ein-
zelhandel für Lebensmittel und Getränke, Tabakprodukte, 
Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Tierbe-
darf, Apotheken, Einrichtungen zum Erwerb von Sanitäts-
bedarf sowie von Hör- und Sehhilfen, Drogerien, Reform-
häuser, Tankstellen, Abhol- und Lieferdienste und Wochen-
märkte mit Beschränkung auf die vorgenannten Sortimente, 
gewerblichen Handwerkerbedarf und Fahrrad- und Kfz- 
Werkstätten.“

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Betreibende von Kaufhäusern und Einkaufszentren 

(Malls) sind angehalten für Besucherinnen und Besucher 
des Kaufhauses oder Einkaufszentrums (Mall) Testmöglich-
keiten in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-Care (PoC)-Anti-
gen-Tests, einschließlich solchen zur Selbstanwendung 
unter Aufsicht, zu organisieren.“

12. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18 
Dienstleistungen

(1) Dienstleistungsgewerbe im Bereich der Körperpflege wie 
Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Stu-
dios und ähnliche Betriebe sowie Sonnenstudios dürfen nur für 
den Publikumsverkehr geöffnet werden oder ihre Dienste anbie-
ten, wenn ausschließlich Kundinnen und Kunden nach vorheri-
ger Terminvereinbarung bedient werden oder elektronische 
Kontaktnachverfolgung sichergestellt ist. Zwischen den Plätzen 
für die Kundinnen und Kunden ist ein Sicherheitsabstand von  
2 Metern zu gewährleisten, innerhalb dessen sich keine Kundin-
nen und Kunden aufhalten dürfen; wartende Kundinnen und 
Kunden dürfen sich nicht innerhalb der Betriebsräume aufhal-
ten; die übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen 
Schutz- und Hygieneregeln bleiben unberührt. Die Dienstleis-
tungen dürfen nur von Personen in Anspruch genommen wer-
den, die im Sinne von § 6b negativ getestet wurden.

(2) Absatz 1 gilt nicht für medizinisch notwendige Behand-
lungen, insbesondere Physio-, Ergo- und Logotherapie, Podolo-
gie, Fußpflege und Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker.

(3) Prostitutionsgewerbe im Sinne des Prostituiertenschutz-
gesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372), das zuletzt 
durch Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 
(BGBl. I S. 327) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung dürfen weder für den Publikumsverkehr geöffnet wer-
den, noch ihre Dienste außerhalb ihrer Betriebsstätte erbringen. 
Die Erbringung und Inanspruchnahme sexueller Dienstleistun-
gen mit Körperkontakt und erotischer Massagen sind untersagt.

(4) Fahrschulen, Bootsschulen, Flugschulen und ähnliche 
Einrichtungen dürfen für den Publikumsverkehr geöffnet wer-
den oder ihre Dienste anbieten,

1. soweit das individuelle Schutz- und Hygienekonzept des je-
weiligen Betriebes ein Testkonzept beinhaltet, wonach dem 
unterrichtenden Personal regelmäßig, mindestens einmal 
Mal pro Woche, eine Testung in Bezug auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 mittels eines Point-of-
Care (PoC)-Antigen-Tests angeboten wird und diese Tes-
tung durch die Betriebsinhaberin oder den Betriebsinhaber 
organisiert wird, und

2. das Testangebot sowie das Ergebnis durchgeführter Testun-
gen von der zuständigen Person in dem jeweiligen Betrieb 
dokumentiert wird.

Die übrigen in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen 
Schutz- und Hygieneregeln bleiben unberührt.“

13. Dem § 20 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Die Einrichtungen dürfen nur durch Besucherinnen und Besu-
cher aufgesucht werden, die im Sinne von § 6b negativ getestet 
sind.“

14. § 25 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Die für Arbeit zuständige Senatsverwaltung wird er-

mächtigt, im Einvernehmen mit der für Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des 
§ 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbeteiligungsge-
setzes und des § 32 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes folgen-
des zu bestimmen:
1. Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen für Arbeitsstät-

ten, Arbeitsräume und Arbeitsplätze im Sinne von § 2 Ab-
satz 1, 3 und 4 der Arbeitsstättenverordnung festzulegen,

2. Näheres zu den Ausnahmen nach § 7a Absatz 2.“
15. § 27 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig
1. entgegen § 2 Absatz 3 sich im öffentlichen Raum im Freien 

mit anderen als den dort genannten Personen gemeinsam 
aufhält und keine Ausnahme nach Absatz 3 oder § 13 Ab-
satz 2 vorliegt,

2. entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 den Mindestabstand von  
1,5 Metern zu anderen als in § 2 Absatz 2 genannten Men-
schen im öffentlichen Raum nicht einhält und keine Aus-
nahme nach Absatz 1 Satz 2 oder § 19 vorliegt,

3. entgegen § 4 Absatz 1, Absatz 2 oder Absatz 3 oder entgegen 
§ 10 Absatz 2 keine Mund-Nasen-Bedeckung oder medizi-
nische Gesichtsmaske einschließlich einer FFP2-Maske 
trägt und keine Ausnahme nach § 4 Absatz 3 oder § 10 Ab-
satz 2 Satz 2 vorliegt,

4. entgegen § 5 Absatz 1, 2 oder 4 als Verantwortliche oder 
Verantwortlicher keine Anwesenheitsdokumentation führt, 
diese nicht für die Dauer von vier Wochen aufbewahrt oder 
speichert, sie auf deren Verlangen der zuständigen Behörden 
nicht zugänglich macht, aushändigt oder auf sonstige Weise 
den Zugriff ermöglicht, sie nach Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist nicht vernichtet oder löscht oder anwesende Per-
sonen, die unvollständige oder offensichtlich falsche Anga-
ben nach Absatz 2 Satz 1 machen, den Zutritt oder den wei-
teren Verbleib nicht verwehrt, oder nicht sicherstellt, das 
digitale Anwendungen ordnungsgemäß genutzt werden, so-
weit keine Ausnahme nach Absatz 1 Satz 6, Absatz 4 Satz 2 
oder Absatz 5 vorliegt,

5. entgegen § 5 Absatz 3 Angaben nach § 5 Absatz 2 Satz 1 
nicht vollständig oder nicht wahrheitsgemäß macht, soweit 
keine Ausnahme nach Absatz 5 vorliegt,

6. entgegen § 6 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwort-
licher auf Verlangen der zuständigen Behörde ihr kein 
Schutz- und Hygienekonzept vorlegt, soweit keine Ausnah-
me nach Absatz 4 vorliegt, oder die Einhaltung der im 
Schutz- und Hygienekonzept festgelegten Schutzmaßnah-
men nicht sicherstellt,
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19. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 3 und 4 als die Versammlung 
veranstaltende Person kein Schutz- und Hygienekonzept er-
stellt oder dieses auf Verlangen der Versammlungsbehörde 
nicht vorlegt,

20. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 5 als die Versammlung leitende 
Person die Einhaltung des Schutz- und Hygienekonzepts bei 
der Durchführung der Versammlung nicht sicherstellt,

20a.  entgegen § 10 Absatz 3 an einer Versammlung mit mehr als 
fünf zeitgleich Anwesenden in geschlossen Räumen teil-
nimmt, ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein,

21. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1 eine Verkaufsstelle aufsucht, 
ohne im Sinne von § 6b negativ getestet zu sein, und keine 
Ausnahme nach Satz 3 vorliegt,

22. entgegen § 15 Absatz 1 Satz 1, 2 oder Absatz 4 als verant-
wortliche Betreiberin oder verantwortlicher Betreiber einer 
Verkaufsstelle, eines Kaufhauses oder eines Einkaufszent-
rums (Mall) mehr als die nach der Fläche der Verkaufsfläche 
oder des Geschäftsraumes höchstens zulässige Personenzahl 
einlässt oder Aufenthaltsanreize schafft,

23. entgegen § 15 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Verkaufsstelle die-
se an Sonn- und Feiertagen öffnet und keine Ausnahme nach 
Satz 2 oder 3 vorliegt,

24. entgegen § 15 Absatz 5 Jahrmärkte, Kunst- und Gebraucht-
warenmärkte (Flohmärkte), Spezialmärkte oder Volksfeste 
veranstaltet,

25. entgegen § 16 Absatz 1 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eine Gaststätte oder eine 
Kantine für den Publikumsverkehr öffnet und keine Ausnah-
me nach Absatz 2 vorliegt oder entgegen § 16 Absatz 1 
Satz 3 keine Vorkehrungen zur Steuerung der Kaufabwick-
lung oder zur Vermeidung von Menschenansammlungen 
trifft,

26. entgegen § 16 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber einer Kantine die Einhaltung der 
Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewährleistet,

27. entgegen § 17 Absatz 1 Ausflugsfahrten, Stadtrundfahrten, 
Schiffsausflüge und vergleichbare Angebote zu touristi-
schen Zwecken durchführt,

28. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eines Hotels, Beherber-
gungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Ein-
richtung Übernachtungen anbietet und keine Ausnahme 
nach Satz 2 vorliegt,

29.  entgegen § 17 Absatz 2 Satz 3 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eines Hotels, Beherber-
gungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Ein-
richtung nicht vor Abschluss eines Vertrages den Zweck der 
Vermietung oder Beherbergung der Gäste erfragt und diese 
nicht zusammen mit den erfassten Personaldaten des Gastes 
dokumentiert,

30. entgegen § 17 Absatz 2 Satz 4 als Gast eines Hotels, Beher-
bergungsbetriebes, einer Ferienwohnung und ähnlicher Ein-
richtung die Angabe nicht vollständig oder nicht wahrheits-
gemäß macht,

31. entgegen § 18 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eines Dienstleistungsgewerbes 
im Bereich der Körperpflege Kundinnen und Kunden ohne 
vorherige Terminvereinbarung bedient oder keine elektroni-
sche Kontaktnachverfolgung sicherstellt,

31a.  entgegen § 18 Absatz 1 Dienstleistungen im Bereich der 
Körperpflege in Anspruch nimmt ohne im Sinne von § 6b 
negativ zu sein,

31b.  entgegen § 18 Absatz 3 Satz 1 ein Prostitutionsgewerbe be-
treibt,

32. entgegen § 18 Absatz 3 Satz 2 sexuelle Dienstleistungen mit 
Körperkontakt oder erotische Massagen in Anspruch nimmt,

7. entgegen § 6 Absatz 2 Satz 4 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher keine Aushänge zu den Abstands- und Hygie-
neregeln gut sichtbar anbringt, soweit keine Ausnahme nach 
Absatz 4 vorliegt,

7a. entgegen § 6a Absatz 1 als Arbeitgeberin und Arbeitgeber 
kein Angebot zur Testung unterbreitet oder organisiert,

8. entgegen § 7 Satz 1 in geschlossenen Räumen gemeinsam 
singt, ohne die im Hygienerahmenkonzept oder in einer 
Rechtsverordnung der für Kultur zuständigen Senatsverwal-
tung festgelegten Hygiene- und Infektionsstandards einzu-
halten und keine Ausnahme nach Satz 2 vorliegt,

8a. entgegen § 7a Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig die 
gleichzeitige Nutzung von mehr als 50 Prozent der einge-
richteten Büroarbeitsplätze durch Beschäftigte zulässt und 
keine Ausnahme nach Absatz 2 vorliegt,

9. entgegen § 8 Absatz 1 alkoholische Getränke in der Zeit von 
23 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages ausschenkt, abgibt oder 
verkauft oder außerhalb dieses Zeitraums alkoholische Ge-
tränke abgibt oder verkauft, die nach ihrer Darreichungs-
form zum unmittelbaren Verzehr bestimmt oder geeignet 
sind und keine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt,

10. entgegen § 8 Absatz 2 in Grünanlagen oder auf Parkplätzen 
alkoholische Getränke verzehrt,

11. entgegen § 9 Absatz 1 als Verantwortliche oder Verantwort-
licher einer Veranstaltung im Freien die Einhaltung der zu-
lässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleistet und keine 
Ausnahme nach den Absätzen 3 oder 9 vorliegt,

12. entgegen § 9 Absatz 2 als Verantwortliche oder Verantwort-
licher einer Veranstaltung in geschlossenen Räumen die Ein-
haltung der zulässigen Teilnehmendenzahl nicht gewährleis-
tet und keine Ausnahme nach den Absätzen 3 oder 9 vor-
liegt,

13. entgegen § 9 Absatz 4 als verantwortliche Veranstalterin 
oder verantwortlicher Veranstalter einer Veranstaltung die 
Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln nicht gewähr-
leistet,

14. entgegen § 9 Absatz 5 Konzerte, Theater-, Opern- und Kon-
zertaufführungen, musikalische und künstlerische Darbie-
tungen vor körperlich anwesendem Publikum einschließlich 
Tanzveranstaltungen und anderen Veranstaltungen, die dem 
Kulturbereich zuzuordnen sind, durchführt und keine Aus-
nahme nach Absatz 9 vorliegt,

15. entgegen § 9 Absatz 6 als verantwortliche Veranstalterin 
oder verantwortlicher Veranstalter Veranstaltungen durch-
führt, die dem Freizeit- und Unterhaltungsbereich zuzuord-
nen sind,

16. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher von Veranstaltungen oder Zusammenkünften 
im Familien-, Bekannten- oder Freundeskreis (private Ver-
anstaltungen) mit anderen als den dort genannten Personen 
durchführt und keine Ausnahme nach § 13 Absatz 2 vorliegt,

17. entgegen § 9 Absatz 7 Satz 1 an Veranstaltungen oder Zu-
sammenkünften im Familien-, Bekannten- oder Freundes-
kreis (private Veranstaltungen) mit anderen als den dort ge-
nannten Personen teilnimmt und keine Ausnahme nach § 13 
Absatz 2 vorliegt,

18. entgegen § 9 Absatz 8 Satz 2 als Verantwortliche oder Ver-
antwortlicher von Beerdigungen und Feierlichkeiten anläss-
lich einer Beerdigung die Einhaltung der zulässigen Teilneh-
mendenzahl nicht gewährleistet,

18a.  entgegen § 9 Absatz 10 an einer Veranstaltung im Sinne des 
Absatzes 2 oder des Absatzes 3 Nummer 4 bis 6 mit mehr als 
fünf zeitgleich Anwesenden Personen teilnimmt, ohne im 
Sinne von § 6b negativ getestet zu sein,

18b.  entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1 bei Versammlungen den Min-
destabstand von 1,5 Metern zu anderen als in § 2 Absatz 2 
genannten Menschen nicht einhält,
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33. entgegen § 18 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber einer Fahrschule, einer 
Bootsschule, einer Flugschule oder einer ähnlichen Einrich-
tung die Einhaltung der Schutz- und Hygieneregeln nicht 
gewährleistet und keine Ausnahme nach Satz 3 vorliegt,

34. entgegen § 19 Absatz 1 Satz 1 Sport nicht kontaktfrei oder 
mit mehr als den dort genannten Personen ausübt und keine 
Ausnahme nach Absatz 1 Satz 2 vorliegt,

35. entgegen § 19 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber einer gedeckten Sportanlage, 
eines Fitness- oder Tanzstudios oder einer ähnlichen Ein-
richtung diese oder dieses für andere als die dort zulässige 
Nutzung öffnet,

36. entgegen § 19 Absatz 3 den Wettkampfbetrieb ohne ein Nut-
zungs- und Hygienekonzept des jeweiligen Sportfachver-
bandes durchführt, dessen Regeln nicht beachtet oder Zu-
schauende zulässt,

37. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 1 als verantwortliche Betreibe-
rin oder verantwortlicher Betreiber eines Schwimmbades, 
dieses für andere als die dort zulässige Nutzung öffnet,

38. entgegen § 19 Absatz 4 Satz 2 Frei- oder Strandbäder nutzt,
39. entgegen § 20 Absatz 1 Kinos, Theater, Opernhäuser, Kon-

zerthäuser, und kulturelle Veranstaltungsstätten in öffentli-
cher oder privater Trägerschaft für den Publikumsverkehr 
öffnet und keine Ausnahme nach § 9 Absatz 9 vorliegt,

40. entgegen § 20 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eines Museums, einer Galerie 
oder einer Gedenkstätte Besucherinnen und Besucher ohne 
vorherige Terminbuchung oder mehr als die nach der Fläche 
der Ausstellungs- oder Betriebsfläche höchstens zulässige 
Personenzahl einlässt oder Besucherinnen und Besucher 
einlässt, die nicht im Sunne von § 6b negativ getestet sind,

40a.  entgegen § 20 Absatz 2 als Besucherin oder Besucher die 
Einrichtungen aufsucht, ohne im Sinne von § 6b negativ ge-
testet zu sein,

41. entgegen § 21 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber eine Tanzlustbarkeit oder ein 
ähnliches Unternehmen für den Publikumsverkehr öffnet,

42. entgegen § 21 Absatz 2 als verantwortliche Betreiberin oder 
verantwortlicher Betreiber Saunen, Dampfbäder, Thermen 
oder ähnliche Einrichtungen öffnet,

43. entgegen § 21 Absatz 3 Vergnügungsstätten, Freizeitparks, 
Betriebe für Freizeitaktivitäten sowie Spielhallen, Spielban-
ken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Betriebe für den 
Publikumsverkehr öffnet,

44. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 nicht unverzüglich eine 
PCR-Testung herbeiführt,

45. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht unverzüglich nach 
Kenntniserlangung auf direktem Weg in die Haupt- oder 
Nebenwohnung oder in eine andere, eine Absonderung er-
möglichende Unterkunft begibt, ohne dass eine Ausnahme 
nach § 21a Absatz 1 Satz 1 vorliegt,

46. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum 
von maximal vierzehn Tagen ständig absondert bis das Er-
gebnis einer Testung mittels eines Nukleinsäurenachweises 
des Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, ohne dass eine Aus-
nahme nach § 21a Absatz 1 Satz 1 vorliegt,

47. entgegen § 21a Absatz 1 Satz 2 Besuch von Personen emp-
fängt, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

48. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht unverzüglich in 
die Haupt- oder Nebenwohnung oder in eine andere, eine 
Absonderung ermöglichende Unterkunft begibt,

49. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 1 sich nicht für einen Zeitraum 
von mindestens vierzehn Tagen und bis zum Vorliegen eines 
im Anschluss durchgeführten negativen Point-of-Care 

(PoC)-Antigen-Tests oder einer PCR-Testung ständig ab-
sondert,

50. entgegen § 21a Absatz 2 Satz 2 Besuch von Personen emp-
fängt, die nicht dem eigenen Haushalt angehören.

51. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einrei-
sender, Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risiko-
gebiet nach der Einreise nicht unverzüglich auf direktem 
Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete 
Unterkunft begibt, soweit keine Ausnahme nach § 23 Ab-
satz 1 bis 5 vorliegt,

52. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 1 sich als Einreisende, Einrei-
sender, Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risiko-
gebiet nicht für einen Zeitraum von zehn Tagen nach der 
Einreise absondert, soweit keine Ausnahme nach § 23 Ab-
satz 1 bis 5 oder § 24 vorliegt,

53. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 als Einreisende, Einreisender, 
Rückreisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet in 
dem Zeitraum der Absonderung Besuch von Personen emp-
fängt, die nicht zum eigenen Hausstand gehören,

54. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 2 eine Person, die der Verpflich-
tung zur Absonderung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 unterliegt, 
besucht,

55. entgegen § 22 Absatz 1 Satz 4 sich als Einreisende, Einrei-
sender, Rückreisende oder Rückreisender aus einem Virus-
varianten-Gebiet nicht für einen Zeitraum von 14 Tagen 
nach der Einreise absondert, soweit keine Ausnahme nach 
§ 23 Absatz 1 oder 5 vorliegt,

56. entgegen § 22 Absatz 2 als Einreisende, Einreisender, Rück-
reisende oder Rückreisender aus einem Risikogebiet beim 
Auftreten von typischen Symptomen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnup-
fen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb von 
zehn Tagen nach Einreise nicht unverzüglich das zuständige 
Gesundheitsamt informiert, soweit keine Ausnahme nach 
§ 23 Absatz 7 vorliegt,

57. entgegen § 23 Absatz 2 Nummer 2 oder Absatz 3 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 4 eine Bescheinigung nicht wahr-
heitsgemäß ausstellt,

58. entgegen § 23 Absatz 6 Satz 2 beim Auftreten von typischen 
Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust binnen zehn Tagen nach Einreise nicht 
zur Durchführung eines Tests eine Ärztin, einen Arzt oder 
ein Testzentrum aufsucht,

59. entgegen § 24 Absatz 3 ein ärztliches Zeugnis nicht für min-
destens zehn Tage nach Einreise aufbewahrt,

60. entgegen § 24 Absatz 5 beim Auftreten von typischen Sym-
ptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Ge-
schmacksverlust binnen zehn Tagen nach Einreise nicht zur 
Durchführung eines erneuten Tests eine Ärztin, einen Arzt 
oder ein Testzentrum aufsucht.“

16. Die Überschrift der Anlage wird wie folgt gefasst:
„Anlage 
(zu § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe d)“.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 27. März 2021

Der Senat von Berlin

Michael  M ü l l e r
Regierender Bürgermeister 

Dilek  Ka l a y c i
Senatorin für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung


